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Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach
4358, 6002 Luzern,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Versicherungsleistungen (Unfall, unfallahnliche Kérperschadigung)

Sachverhalt

A

A.a A.___ (nachfolgend: Versicherter) war bei der B.___ AG als Produktionsmitarbeiter
tatig und dadurch bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) gegen die
Folgen von Unféllen und Berufskrankheiten versichert, als die Arbeitgeberin am 14.
Oktober 2014 meldete, der Versicherte habe am 22. (richtig: 19. [vgl. Suva-act. 15, 20])
September 2014 beim Beflllen der Pasteurwagen einen Muskelriss am linken Oberarm
erlitten (Suva-act. 5). Die Erstbehandlung erfolgte am 22. September 2014 im Spital
C.___. Der behandelnde Arzt vermerkte im Arztzeugnis UVG vom 30. Oktober 2014
basierend auf einer MRT-Untersuchung der linken Schulter vom 7. Oktober 2014
(Suva-act. 18) die Diagnose einer subtotalen Ruptur der Subscapularissehne links und
attestierte dem Versicherten eine 100%-ige Arbeitsunfahigkeit ab 22. September 2014
voraussichtlich bis 12. Oktober 2014 (Suva-act. 15). Ab dem 13. Oktober 2014 hatte
der Versicherte wieder an seinem angestammten Arbeitsplatz gearbeitet (Suva-act. 20).
Nach Empfang des die Schadenmeldung ergénzenden Fragebogens der Suva (Suva-
act. 12) und einer Besprechung mit dem Versicherten und seinem Vorgesetzten (Suva-
act. 20) lehnte die Suva mit Verfigung vom 5. Dezember 2014 ihre Leistungspflicht fir
die gemeldeten Beschwerden am linken Oberarm ab. Es liege weder ein Unfall noch
eine unfallahnliche Kérperschadigung und auch keine Berufskrankheit vor (Suva-act.
21).

B.
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B.a Gegen diese Verfligung erhob die Avanex Versicherungen AG als
Krankenversicherer des Versicherten am 15. Dezember 2014 vorsorglich Einsprache
(Suva-act. 24), zog diese jedoch am 17. Dezember 2014 wieder zurlick (Suva-act. 26).

Am 22. Dezember 2014 folgte die Einsprache durch den Versicherten (Suva-act. 27).

B.b Ebenfalls am 22. Dezember 2014 wurde beim Versicherten im Spital C.___ eine
Schulterarthroskopie links und eine offene Rotatorenmanschettenrekonstruktion
durchgefiihrt (Suva-act. 35).

B.c Mit Entscheid vom 26. Januar 2015 wies die Suva die Einsprache des Versicherten
ab (Suva-act. 30).

C.

C.a Gegen diesen Entscheid erhob der Versicherte (nachfolgend: Beschwerdefihrer)
mit Eingabe vom 23. Februar 2015 Beschwerde mit dem sinngeméssen Antrag, der
Einspracheentscheid sei aufzuheben und die Suva (nachfolgend: Beschwerdegegnerin)

sei zu verpflichten, die gesetzlichen Leistungen gemass UVG zu erbringen (act. G 1).

C.b In der Beschwerdeantwort vom 9. April 2015 beantragte die Beschwerdegegnerin

Abweisung der Beschwerde und Bestatigung des Einspracheentscheids (act. G 3).

C.c Mit Replik vom 24. April 2015 hielt der Beschwerdeflihrer an seinem sinngemass

gestellten Beschwerdeantrag fest (act. G 5).

C.d Die Beschwerdegegnerin hat auf die Einreichung einer Duplik verzichtet (act. G 7).

C.e Auf die Begriindungen in den einzelnen Rechtsschriften sowie den Inhalt der
Ubrigen Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwagungen

eingegangen.

Erwagungen
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Streitig und zu prifen ist, ob die Beschwerdegegnerin als Unfallversicherer flr die

Folgen des Ereignisses vom 19. September 2014 leistungspflichtig ist.

2.1 Nach Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die Unfallversicherung (UVG; SR
832.20) werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfallen, Nichtberufsunféllen

und Berufskrankheiten gewahrt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

2.2 Als Unfall gilt die pl6tzliche, nicht beabsichtigte schadigende Einwirkung eines
ungewohnlichen ausseren Faktors auf den menschlichen Kérper, die eine
Beeintrachtigung der kérperlichen oder geistigen Gesundheit oder den Tod zur Folge
hat (Art. 4 des Bundesgesetzes Uber den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). Dabei bezieht sich das Begriffsmerkmal
der Ungewdhnlichkeit nicht auf die Wirkung des ausseren Faktors, sondern auf den
Faktor selbst. Ohne Belang fur die Prifung der Ungewdhnlichkeit ist somit, dass der
aussere Faktor allenfalls schwerwiegende, unerwartete Folgen nach sich gezogen hat.
Ein dusserer Faktor ist aussergewdhnlich, wenn er den Rahmen des im jeweiligen
Lebensbereich Alltiglichen oder Ublichen (iberschreitet. Ob dies zutrifft, beurteilt sich
im Einzelfall, wobei grundsétzlich nur die objektiven Umsténde in Betracht fallen (RKUV
2000 Nr. U 368 S. 99 E. 2b mit Hinweisen; BGE 122 V 233 E. 1, BGE 121 V38 E. 1a, je
mit Hinweisen). Das fir den Unfallbegriff wesentliche Merkmal des ungewdhnlichen
ausseren Faktors kann nach Lehre und Rechtsprechung auch in einer unkoordinierten
Bewegung bestehen (RKUV 1999 Nr. U 333 S. 199 E. 3c/aa und Nr. U 345 S. 422 E.
2b; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl. Bern 1989,
S. 176 f.). Weiter bejaht die Rechtsprechung das Vorliegen eines ungewdhnlichen
ausseren Faktors dann, wenn beim Heben oder Verschieben einer Last ein ganz
ausserordentlicher Kraftaufwand erfolgt und zu einer, gelegentlich als Verhebetrauma
bezeichneten, Schadigung fuhrt. Es muss jedoch von Fall zu Fall gepruft werden, ob
die Anstrengung im Hinblick auf Konstitution und berufliche oder ausserberufliche
Gewohnung der betreffenden Person ausserordentlich war (vgl. BGE 116 V 139 E. 3b;
RKUV 1994 Nr. U 180 S. 38 E. 2). Bei unkoordinierten Bewegungen ist das Merkmal
der Ungewdhnlichkeit erfullt, wenn ein in der Aussenwelt begriindeter Umstand den

natlrlichen Ablauf einer Kérperbewegung gleichsam ,,programmwidrig“ beeinflusst hat,
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was beispielsweise dann zutrifft, wenn die versicherte Person stolpert, ausgleitet oder
an einen Gegenstand anstdsst oder wenn sie, um ein Ausgleiten zu verhindern, eine
reflexartige Abwehrhaltung ausfihrt oder auszufihren versucht (RKUV 2004 Nr. U 502
S. 183 E. 4.1). Dass es tatsachlich zu einem Sturz kommt, wird mithin nicht
vorausgesetzt. Immerhin ist festzuhalten, dass der Nachweis eines Unfalls bei
Schadigungen, die sich auf das Kdrperinnere beschréanken, insofern strengen
Anforderungen unterliegt, als die unmittelbare Ursache der Schadigung unter
besonders sinnfélligen Umstanden gesetzt werden muss; denn ein Unfallereignis
manifestiert sich in der Regel in einer dusserlich wahrnehmbaren Schadigung, wahrend
bei deren Fehlen eine erhéhte Wahrscheinlichkeit rein krankheitsbedingter Ursachen
besteht (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 E. 4d).

2.3 Der Bundesrat kann sodann Kérperschadigungen, die den Folgen eines Unfalls
ahnlich sind, in die Versicherung einbeziehen (Art. 6 Abs. 2 UVG). In Art. 9 Abs. 2 lit. a -
h der Verordnung Uber die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) hat er in einer
abschliessenden Aufzéhlung folgende Kérperschaden auch ohne ungewodhnliche
aussere Einwirkung den Unféllen gleichgestellt, sofern sie nicht eindeutig auf eine
Erkrankung oder eine Degeneration zuriickzufiihren sind: Knochenbrtiiche,
Verrenkungen von Gelenken, Meniskusrisse, Muskelzerrungen, Sehnenrisse,

Bandlasionen und Trommelfellverletzungen.

2.4 Im Unfallversicherungsrecht herrscht, wie allgemein im Sozialversicherungsrecht,
der Untersuchungsgrundsatz. Der Unfallversicherer und im Streitfall das Gericht haben
den Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln. Indessen ist die
leistungsansprechende Person gesetzlich verpflichtet, dabei mitzuwirken. Sie muss die
Umstande des Unfalls glaubhaft machen. Kommt sie dieser Aufforderung nicht nach,
indem sie unvollstdndige, ungenaue oder widersprichliche Angaben macht, die das
Bestehen eines unfallmassigen Schadens als unglaubwirdig erscheinen lassen,
besteht keine Leistungspflicht des Unfallversicherers (BGE 114 V 305 f. E. 5b). Der
Untersuchungsgrundsatz schliesst eine Beweislast im Sinn einer Beweisfiihrungslast
begriffsnotwendig aus. Die Parteien tragen aber eine Beweislast insofern, als im Fall
der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfallt, die aus dem
unbewiesenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 E. 2 mit
Hinweisen, 1994 Nr. U 206 S. 328 E. 3b mit Hinweisen). Wird also auf dem Wege der
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Beweiserhebung das Vorliegen eines Unfallereignisses nicht wenigstens mit
Wahrscheinlichkeit erstellt - die blosse Mdéglichkeit genugt nicht (vgl. THOMAS
LOCHER/THOMAS GACHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl. Bern
2014, § 70 N. 58 f.) - so hat dieses als

unbewiesen zu gelten, was sich zu Lasten der den Anspruch erhebenden Person

auswirkt.

3.1 Damit beurteilt werden kann, ob das Ereignis vom 19. September 2014 einen
Unfall im Rechtssinn darstellt, ist vorweg festzulegen, wie sich das Geschehen mit

Uberwiegender Wahrscheinlichkeit ereignet hat.

3.2 Die Arbeitgeberin des Beschwerdeflhrers schilderte das Ereignis vom 19.
September 2014 in der Schadenmeldung vom 14. Oktober 2014 folgendermassen:
»Beim Befillen der Pasteurwagen erlitt er einen Muskelriss am linken Oberarm.”“ (Suva-
act. 5). Im Fragebogen der Beschwerdegegnerin zum Schadenfall hielt der
Beschwerdefiihrer am 3. November 2014 fest, er fUhre die Beschwerden auf das
Heben einer schweren Kiste bei der Arbeit zurlick (Suva-act. 12). Anlasslich einer
Besprechung mit der Beschwerdegegnerin beschrieben der Beschwerdefiihrer und
sein Vorgesetzter die Tatigkeit des Beschwerdeflhrers naher. Der Vorgesetzte erzéhlte,
dass der Beschwerdefuhrer Schalen mit Fertiggerichten zum Sterilisieren sortiere und
diese nach dem Vorgang wieder entnehme. Die einzelnen Schalen wirden 250 g und
die Zwischenbleche aus Aluminium in den Gartdépfen zwischen 2.5 und maximal 5 kg
wiegen. Alleine kdnne man die Bleche mit den darauf liegenden Schalen gar nicht in die
Topfe stellen oder aus diesen herausnehmen. Sie wirden einhdngen bzw. verhaken.
Bei beispielsweise 50 Schalen Rehpfeffer und dem schweren Zwischenblech betrage
das Maximalgewicht also 17.5 kg. Der Hebevorgang erfolge jedoch, wie gesagt, zu
zweit. Der Beschwerdefiihrer berichtete, dass er als Produktionsmitarbeiter meist die
Sterilisierungsanlage mit in Schalen verpackten Fertiggerichten befllle oder die Anlage
wieder leere. Je nach Gewicht wirden die Schalen 250 bis 600 g wiegen. Die
Zwischenbleche (geschéatzte 0.75 m2 pro Blech) wirden je nach Beschaffenheit ein

paar Kilo wiegen. Er habe am 19. September 2014 den ganzen Tag Schalen mit
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Rehpfeffer in die Sterilisierungskessel gelegt, Bleche dartibergelegt und diese wieder
mit den Rehpfefferschalen belegt. Nach dem Erhitzen sei das Herausnehmen in
umgekehrter Reihenfolge erfolgt. Alles in allem dirfte es sich um ca. an die 30 so
gefillte und wieder entleerte Kesselwagen gehandelt haben. Er habe den ganzen Tag
nichts anderes gemacht. Die Schalen wiirden ca. 250 g und die Zwischenbleche
vielleicht 5 kg wiegen. Das Maximalgewicht liege somit deutlich unter 20 kg (Suva-act.
20).

3.3 Gewisse Ausserungen des Beschwerdefiihrers lassen annehmen, die Bleche
wurden bereits im Sterilisierungskessel liegen, wenn sie mit den Fertiggerichten in der
Schale belegt werden. Dies wiirde bedeuten, dass nur Hebe- und Tragbewegungen mit
Gewichten von maximal 5 kg (Blech) und ca. 250 g (ein Fertiggericht in Schale)
auszufiihren wéren. Angesicht der Schilderung seines Vorgesetzten sowie des
Arbeitsablaufs erscheint es jedoch plausibler, dass die Bleche bereits mit den
Fertiggerichten in den Schalen beladen sind, wenn sie in den Sterilisierungskessel
geschoben oder diesem wieder entnommen werden, womit von einem Gesamtgewicht
von maximal 17.5 kg auszugehen ist. Andernfalls wére auch die Schilderung des
Beschwerdeflihrers im Fragebogen zum Schadenfall, er habe bei der Arbeit eine
schwere Kiste gehoben, nicht nachvollziehbar (vgl. auch Einsprache vom 22. Dezember
2014 [Suva-act. 27]).

3.4 In der Einsprache vom 22. Dezember 2014 bestatigte der Beschwerdefihrer, dass
die schweren Kisten (Bleche) grundséatzlich zu zweit gehoben wirden. Sei jedoch
gerade kein Kollege verfiigbar, wirden die Kisten allein gehoben. Dies sei auch im
Zeitpunkt des Ereignisses vom 19. September 2014 der Fall gewesen (Suva-act. 27).
Es erscheint grundsétzlich nicht abwegig, dass ein Mann im Rahmen seiner beruflichen
Tétigkeit ein Gewicht von maximal 17.5 kg allein hebt bzw. tragt. Insofern kann auf die
Angabe des Beschwerdefiihrers, er habe das Blech allein getragen, abgestellt werden.
Die von seinem Vorgesetzten angenommene Unmaoglichkeit des alleinigen
Hineinstellens bzw. Herausnehmens der Bleche mit den darauf liegenden Schalen
scheint sich denn auch weniger auf das Gewicht als auf den reibungslosen

Bewegungs- bzw. Arbeitsablauf (kein Einhdngen bzw. Einhaken) zu beziehen.
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3.5 Nachfolgend ist mithin von einem Sachverhalt auszugehen, bei welchem sich der
Beschwerdeflhrer angeblich eine Verletzung in der Schulter zugezogen hat, als er
allein ein Blech mit Fertiggerichten in Schalen mit einem Gesamtgewicht von maximal
17.5 kg gehoben bzw. in einen Sterilisierungskessel geschoben oder diesem wieder

entnommen hat.
4. Dieser Sachverhalt stellt keinen Unfall im Sinn von Art. 4 ATSG dar.

4.1 Die Sachverhaltsschilderungen des Beschwerdeflihrers enthalten zunachst keine
Hinweise auf einen programmwidrigen Bewegungsablauf. Das alleinige Heben eines
geflllten Blechs von insgesamt 17.5 kg vermag zwar mit Blick auf die Ausfiihrungen
des Vorgesetzten oder beispielsweise auch bei repetitiver Ausibung insbesondere
Uber eine gewisse Hdhe nicht optimal sein, ist aber offensichtlich im Einzelfall machbar
und Ublich, wenn es die Umstande erfordern. Ein zusatzliches Einhdngen bzw.
Einhaken kdnnte zu einer unkoordinierten Bewegung flihren und damit einen
ungewohnlichen usseren Faktor darstellen. Die Mdglichkeit, dass ,,die Bleche auch
mal verklemmen kénnen und dass dann wesentlich hdhere Krafte aufgebracht werden
mussen als nur das Eigengewicht“ (vgl. act. 5), genligt jedoch nicht fir die Annahme
einer Uberwiegend wahrscheinlichen Ungewdhnlichkeit im konkreten Fall. Das
Denkbare muss sich auch verwirklicht haben. Ob die Unfallbegriffsmerkmale erfullt
sind, beurteilt sich insofern im Einzelfall (vgl. SVR 2001 KV Nr. 50 S. 145 E. 3a; BGE
122 V233 E. 1 = Pra 1997 Nr. 823 S. 415 f.). Der Beschwerdeflihrer beschrieb jedoch
hinsichtlich des Ereignisses vom 19. September 2014 nirgends einen
bewegungsmassig gestorten Arbeitsablauf, sondern verneinte am 3. November 2014
im Fragebogen zum Schadenfall vielmehr ein besonderes Ereignis wie ein Ausgleiten,
Sturz, Anschlagen usw. (Suva-act. 12). Ein Unfall im Sinn einer unkoordinierten
Bewegung kann mithin nicht mit dem massgebenden Beweisgrad als ausgewiesen

gelten.

4.2 Gestitzt auf die gesamten Umstéande liegt auch kein Unfall im Sinn einer
Uberanstrengung vor. Die héchstrichterliche Rechtsprechung orientiert sich zwar
insbesondere an Gewichten, welche von konkreten Personen unter bestimmten
Umstanden getragen werden kénnen. Ohne Stérung des Bewegungsablaufs durch

etwas Programmwidriges wird jedoch bei Uberanstrengungen nur selten, d.h. bei sehr
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hohen Gewichten und allfalligem Hinzutreten weiterer Umsténde - wie eine
ungltickliche Bewegung, eine nicht optimale Kérperstellung vor dem Heben einer
schweren Last oder ein Heben in hektischer unerwarteter Weise - ein Unfall anerkannt
(vgl. Urteil des Eidgendssischen Versicherungsgerichts [EVG; seit 1. Januar 2007
sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts] vom 6. Mai 2002, U 477/00, E. 3b;
Urteil des EVG vom 27. Juli 2001, U 7/00, E. 4b/dd; RKUV 1994 Nr. U 180 S. 39 E. 3b
und c; Suva-Jahresbericht 1988 Nr. 8 S. 15; vgl. auch MAURER, a.a.O., S. 178 Anm.
359). So wurde vom héchsten Gericht eine den Unfallbegriff erflillende
Uberanstrengung nur bei Lasten von mehr als 100 kg bejaht (Urteil vom 23. Oktober
2009, 8C_319/2009, E. 3.3 mit Hinweis auf Urteil des EVG vom 9. Oktober 2003, U
360/02). In Fallen, in welchen eine den Unfallbegriff erfillende Uberanstrengung
verneint wurde, waren die zu hebenden Lasten zwischen 50 und 100 kg schwer (Urteil
U 360/02, a.a.O., E. 3.4 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 11.
Januar 2010, 8C_1029/2009, E. 2.1). Selbst gegenliber diesen Sachverhalten stellt ein
Gewicht von 17.5 kg ein nur geringes Gewicht dar. Der Beschwerdefihrer ist es
gewohnt, in seiner beruflichen Tatigkeit als Produktionsmitarbeiter kérperliche Arbeiten
auszuuben, was ebenfalls gegen eine aussergewdhnliche Anstrengung spricht. Auch
wenn die Bleche im Regelfall zu zweit in den Sterilisierungskessel geschoben werden,
beschrieb er den Ablauf des Ereignisses vom 19. September 2014 in der Einsprache
vom 22. Dezember 2014 nicht als aussergewdhnlich, sondern vielmehr als immer
wieder vorkommend (Suva-act. 27). Dass das Hineinschieben eines Blechs ohne
Dritthilfe im Hinblick auf seine Konstitution und berufliche Gewéhnung eine
Anstrengung ausserordentlicher Art bedeuten wirde, ist nicht belegt. Eine
berufsibliche Anstrengung, wie sie in einem Betrieb immer wieder vorkommt, gilt
jedoch nicht als Unfall (MAURER, a.a.O., S. 178; BGE 116 V 139 E. 3b, mit Hinweisen;
RKUV 1994 Nr. U 180 S. 38). Der Beschwerdeflihnrer macht sodann zwar geltend, es sei
am Unfalltag sehr hektisch bzw. recht stressig zugegangen (Suva-act. 20, act. G 5).
Eine zusatzliche Stérung des Bewegungsablaufs bei einem einzelnen Hebevorgang
durch etwas Programmwidriges im Sinne eines einmaligen, unerwartet bzw. plétzlich
eingesetzten Vorgangs - wie beispielsweise das Auffangen eines herunterfallenden
Gegenstandes - wird damit nicht dargetan. Die allgemeine Beschreibung einer Hektik
am Unfalltag kann genauso gut auf eine repetitive Vornahme der geschilderten

Tatigkeit am Unfalltag hindeuten, womit es Uberdies am Erfordernis der Pl6tzlichkeit
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fehlen wirde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 31. Juli 2009, 8C_65/2009, E. 2.2.1).
BerUcksichtigt werden darf schliesslich, dass es sich bei einem Blech von 0.75 m2 um
einen noch einigermassen handlichen Gegenstand handelt und auch von daher keine
zusatzliche Erschwernis gegeben ist. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in
BerUcksichtigung aller Umstande mit dem Beweisgrad der GUberwiegenden
Wahrscheinlichkeit auch kein unfallméssiges Geschehen geméss Art. 4 ATSG im Sinne

eines Verhebetraumas vorliegt.

4.3 Der Umstand, dass sowohl der Hausarzt des Beschwerdefuihrers, Dr. med. D.___,
Allgemeine Innere Medizin FMH (Suva-act. 2), als auch der behandelnde Arzt des
Spitals C.___ (Suva-act. 15) das Vorliegen von Unfallfolgen bejahen, vermag keinen
Unfall im Rechtssinn zu begrinden. Die Beschwerdegegnerin hélt in ihrer
Beschwerdeantwort vom 9. April 2015 (act. G 3) zutreffenderweise fest, dass die Frage,
ob im konkreten Fall der Unfallbegriff im Sinne von Art. 4 ATSG erflllt sei oder nicht,
eine reine Rechtsfrage und keine medizinische Frage darstelle. Der fehlende Nachweis
eines die Merkmale des Unfalls erflllenden Ereignisses lasst sich nur selten durch
medizinische Feststellungen ersetzen. Diesen kommt im Rahmen der Beweiswrdigung
fir oder gegen das Vorliegen eines unfallmassigen Geschehens in der Regel nur die
Bedeutung von Indizien zu (RKUV 1990 Nr. U 86 S. 51 E. 2; Urteil des EVG vom 18.
Dezember 2002, U 6/2002, E. 2.2). Besagte Arzte haben ihre Schlussfolgerung in keiner
Weise begriindet. Der behandelnde Arzt des Spitals C.___ bejahte sodann eigentlich
nur die Frage, ob die von ihm erhobenen Befunde mit dem vom Patienten geltend
gemachten Ereignis vereinbar seien und plausibel erscheinen wirden. Die Bejahung
dieser Frage bedeutet jedoch keine Beantwortung der Frage, ob ein Unfall im

Rechtssinne vorliegt.

Nachdem ein Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG zu verneinen ist, bleibt zu prifen, ob eine
unfallahnliche Kérperschadigung vorliegt, welche die Leistungspflicht der

Beschwerdegegnerin zu begrinden vermag.

5.1 Der behandelnde Arzt des Spitals C.___ diagnostizierte im Arztzeugnis UVG vom
30. Oktober 2014 basierend auf einer MRI-Untersuchung der linken Schulter des
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Beschwerdeflihrers vom 7. Oktober 2014 (Suva-act. 18) eine subtotale Ruptur der
Subscapularissehne links. Diese Diagnose wurde am 22. Dezember 2014 im Spital
C.___ arthroskopisch bestétigt und gleichentags mit einer offenen
Rotatorenmanschettenrekonstruktion behandelt (Suva-act. 35). Die Qualifikation des
Sehnenteilrisses als unfalldhnliche Kérperschadigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. f
UVV ist angesichts dieses Sachverhalts moglich, womit im Falle des
Beschwerdeflihrers vom Vorliegen einer unfallahnlichen Kérperschadigung auszugehen
ist (vgl. dazu BGE 114 V 302 E. 3d und BGE 114 V 206 E. 5c).

5.2 Eine Leistungspflicht des Unfallversicherers ist jedoch - auch wenn einer der in Art.
9 Abs. 2 UVV aufgeflhrten Befunde erhoben wird - nur gegeben, wenn die Verletzung,
wie in Art. 4 ATSG vorgesehen, auf eine plétzliche, nicht beabsichtigte schadigende
Einwirkung eines dusseren Faktors zurtickzufiihren ist. Bei den unfallahnlichen
Kdrperschadigungen im Sinne von Art. 9 Abs. 2 UVV entféllt im Vergleich zu den
eigentlichen Unféllen nach Art. 4 ATSG einzig das Tatbestandselement der
Ungewodhnlichkeit des auf den Kdrper einwirkenden dusseren Faktors. Alle Gbrigen
Begriffsmerkmale eines Unfalls missen hingegen auch bei den unfalldhnlichen
Kérperschadigungen erflllt sein. Dies gilt namentlich fir das Erfordernis des
einwirkenden dusseren Faktors an sich, worunter ein ausserhalb des Kérpers liegender,
objektiv feststellbarer, sinnfélliger - eben unfallahnlicher - Einfluss auf den Koérper zu
verstehen ist. Dabei kann die schadigende Einwirkung auch in einer kdérpereigenen
Bewegung bestehen (Urteil des Bundesgerichts vom 16. Juli 2014, 8C_147/2014, E.
2.3; BGE 129V 466).

5.3 Das Auftreten von Schmerzen allein gilt noch nicht als dusserer Faktor im Sinn der
Rechtsprechung zu Art. 9 Abs. 2 UVV. Ein solcher ist also nicht gegeben, wenn die
versicherte Person einzig das (erstmalige) Auftreten von Schmerzen angibt, aber keine
gleichzeitig mitwirkende dussere Komponente zu benennen vermag (BGE 129 V 469 E.
4.2.1). Auch ist das Erfordernis eines ausseren schadigenden Faktors nicht erflillt,
wenn das Auftreten von Schmerzen bloss mit einem von der versicherten Person
beschriebenen gewdhnlichen Bewegungsablauf einhergeht. Verlangt wird vielmehr ein
Geschehen, welchem ein gesteigertes Gefahrdungspotenzial innewohnt, was zutrifft,
wenn die als Schmerzausloser angegebene Betatigung im Rahmen einer allgemein

gesteigerten Gefahrenlage vorgenommen wird, wie dies bei vielen sportlichen
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Aktivitaten der Fall ist. Ein dusserer Faktor mit erheblichem Schadigungspotenzial liegt
nach der Rechtsprechung vor, wenn die zur Diskussion stehende Betdtigung mit einer
mehr als physiologisch normalen und psychologisch beherrschten Beanspruchung des
Korpers, insbesondere seiner Gliedmassen, verbunden ist (BGE 139 V 329 E. 3.3.1).
Schmerzen als Symptome einer Schadigung nach Art. 9 Abs. 2 UVV fallen deshalb als
massgebender dusserer Faktor nicht in Betracht, wenn sie bei einer alltaglichen
Lebensverrichtung auftreten, ohne dass ein davon unterscheidbares dusseres Moment
mitspielen wirde. Wer also etwa beim blossen Aufstehen, Absitzen und Abliegen, bei
der Bewegung im Raum und bei Handreichungen usw. einen einschiessenden Schmerz
verspurt, kann allein deswegen noch keine unfallahnliche Kérperschadigung geltend
machen. Die nur physiologische Beanspruchung des Skeletts, der Gelenke, Muskeln,
Sehnen und Béander stellt keinen dusseren Faktor dar, dem ein gegenulber der
gewohnten, tblichen kérperlichen Belastung gesteigertes Gefdhrdungspotenzial
innewohnen wirde (BGE 129 V 470 E. 4.2.2). Erfullt ist das Erfordernis des dusseren
schadigenden Faktors demgegeniiber bei Anderungen der Kérperlage, die nach
unfallmedizinischer Erfahrung haufig zu kérpereigenen Traumen fihren kénnen, so
etwa beim plétzlichen Aufstehen aus der Hocke, bei heftigen belastenden Bewegungen
oder bei einer wegen dusserer Einflisse unkontrollierbar gewordenen
Positionsanderung (BGE 129 V 470 E. 4.2.3). Fir die Bejahung eines ausseren Faktors
ist demnach ein gesteigertes Schadigungspotenzial vonnéten, sei es zufolge einer
allgemein gesteigerten Gefahrenlage, sei es durch Hinzutreten eines zur
Unkontrollierbarkeit einer an sich alltaglichen Verrichtung fihrenden Elementes (BGE
139V 329 E. 3.3.1, BGE 129 V 471 f. E. 4.3; Urteil des Bundesgerichts vom 16. Juli
2014, 8C_147/2014, E. 2.3 f.). Der Ausldsungsfaktor kann dabei alltdglich und diskret
sein. Es muss sich indessen um ein plétzliches Ereignis handeln, wie eine heftige
Bewegung. Dabei kommt es beim Begriffsmerkmal der Pl6tzlichkeit im Rahmen der
unfallahnlichen Kérperschadigungen nicht in erster Linie auf die Dauer der
schadigenden Einwirkung an als vielmehr auf deren Einmaligkeit. Keine unfallahnliche
Kdrperschadigung liegt demgemass vor, wenn eine Verletzung ausschliesslich auf
wiederholte, im taglichen Leben laufend auftretende Mikrotraumata zuriickzufihren ist,
welche eine allméhliche AbnlUtzung bewirken und schliesslich zu einem
behandlungsbedirftigen Gesundheitsschaden flihren (Urteil des Bundesgerichts vom
31. Juli 2009, 8C_65/2009, E. 2.2.1 mit Hinweisen).
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5.4 Das Bundesgericht bejahte bei Mannern die dussere schadigende Einwirkung etwa
im Aufheben oder Abstellen von Gewichten von 40 bis 50 kg und beim Umlagern eines
Heizkdrpers von Uber 5 m Lange und einem Gewicht von tber 100 kg von einem
Wagen auf einen Arbeitsblock (vgl. BGE 129 V 466 E. 4.1 mit Hinweisen). Im Urteil U
148/04 vom 2. Dezember 2004, E. 2.3, war bezlglich eines Mannes das Anheben einer
ca. 20 kg schweren Waage und ein anschliessendes Abdrehen zu beurteilen; das EVG
erkannte, dass von einer im Rahmen der Ublichen Arbeit und unter normalen
Bedingungen erfolgten Bewegung auszugehen sei, so dass der aussere Faktor infolge
fehlenden gesteigerten Schadigungspotenzials und somit ein unfalldhnliches Ereignis
zu verneinen seien. Im Urteil 8C_656/2008 vom 13. Februar 2009, E. 3.3, entschied das
Bundesgericht, beim Heben eines bepackten ca. 20 kg schweren Koffers durch eine
Frau sei ein dusserer Faktor zu verneinen; es fehle an einem gesteigerten
Schadigungspotenzial (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 10. Januar 2011,
8C_665/2010, vom 17. Mérz 2010, 8C_867/2010, E. 3.3, vom 13. Februar 2009,
8C_656/2008, E. 3.3, und vom 23. Oktober 2009, 8C_319/2009, E. 3.4; Urteile des EVG
vom 15. April 2004, U 76/03, E. 6.3, vom 21. Marz 2006, U 222/05, E. 6, und vom 5.
Juli 2004, U 123/04, E. 3.3). Wie der Uberblick Uber die héchstrichterliche
Rechtsprechung zeigt, ist das Heben bzw. Tragen eines mit Fertiggerichten in Schalen
beladenen Blechs von insgesamt 17.5 kg auch fir ein unfalldhnliches Ereignis ein zu
geringes Gewicht, ohne Gefahrdungspotenzial fir den Korper. Dies zumal der besagte
Vorgang vom Beschwerdeflihrer - wenn auch nicht gerade als repetitiv ausgelbte
Téatigkeit - so doch als immer wieder vorkommend bzw. nicht als unlblich beschrieben
wurde und koérperliche Arbeit zur Hauptaufgabe des Beschwerdeflihrers gehort. Die
allgemein beschriebene, sich nicht erkennbar auf ein konkretes Ereignis beziehende
Stresssituation am Unfalltag kann nicht als hinzutretender, zur Unkontrollierbarkeit der
Vornahme einer alltédglichen Lebensverrichtung fuhrender Umstand anerkannt werden

(vgl. Erwégung 4.2 und 5.3).

5.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch keine unfallahnliche

Kdrperschadigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 UVV vorliegt.

Im Sinne der vorstehenden Erwagungen ist die Beschwerde abzuweisen.

Gerichtskosten werden in Anwendung von Art. 61 lit. a ATSG keine erhoben.
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Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2024

Seite 14/14



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 03.01.2017
	Art. 4 ATSG: Verneinung eines Unfallereignisses bzw. eines ungewöhnlichen FaktorsArt. 9 Abs. 2 UVV: Verneinung eines unfallähnlichen Ereignisses bei arthroskopisch objektivierter Rotatorenmanschettenruptur; Heben eines 17.5 kg schweren, mit Fertiggerichten in Schalen beladenen Blechs (Entscheid des Versicherungsgerichts desKantons St. Gallen vom 3. Januar 2017, UV 2015/16).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


